
Gut zu wissen

Währungsumrechnung in der Kapitalflussrechnung
Das Ende der Verzweiflung im Jahresabschluss

Von der Lokalisierung der Herausforderungen im Zusammen-
hang, der Suche nach dem roten Faden im Literaturdschungel
über die Lösung bis hin zur systemseitigen Unterstützung.

Auch dieses Jahr, wie in jedem Jahr bisher, gibt es kaum ein anderes Thema,
das so sehr die Gemüter anheizt, wie die Kapitalflussrechnung. Die ge-
steigerte Komplexität, gepaart mit den konzernspezifischen Problemfeldern,
stellen uns alle vor ein schier unlösbares Problem. Haben wir es geschafft,
alle zahlungsunwirksamen Transaktionen herauszufiltern, damit die Summe
der Kapitalzuflüsse und -abflüsse der Veränderung der liquiden Mittel 
entspricht, fangen die Schwierigkeiten erst an. Und ganz vorn mit dabei: 
die Behandlung der Währungsumrechnung und die Behandlung der 
Änderungen im Konsolidierungskreis.

Das Thema Änderungen im Konsolidierungskreis wurde ausführlich in den
Ausgaben I und II/2015 des IDL Dialogs behandelt. So beschäftigen wir uns
jetzt mit dem Thema Währungsumrechnung. Um brauchbare Ergebnisse zu
erzielen, betrachten wir zuerst Grundsätzliches zur Kapitalflussrechnung. 
Einerseits beklagen Koryphäen aus dem Bereich das Fehlen von guter Fach-
literatur. Andererseits werden wir als Jahresabschlussersteller mit einer 
Flut aus Texten und Informationen konfrontiert, die uns – aufgrund der 
teilweise widersprüchlichen Empfehlungen – in eine Art unendliche Schleife
führen, aus der wir, einmal darin gefangen, nicht mehr so einfach heraus-
finden können. Dies resultiert aus der Tatsache, dass die Konzernthemen
nach wie vor stiefmütterlich behandelt werden. Der Grund allen Übels liegt
darin, dass die meisten Schriftstücke aus der Sicht der Einzelabschlusser-
steller und Einzelabschlussbetrachter verfasst worden sind. Dieser Betrach-
tungswinkel ist oft nicht bzw. nur bedingt konzernabschlusskonform.

Die Wege zum Ziel

In der Regel leiten wir die Kapitalflussrechnung aus der Konzernbilanz 
bzw. aus den Einzelbilanzen im Einklang mit IAS 7.1b oder IAS 7.19b ab.
Ein dreiteiliges Rechnungswesen nach Prof. Dr. Dr. M. R. Lehmann ist auf-
wendig und nicht zwingend für die Erstellung einer Kapitalflussrechnung
notwendig. Zu klären wäre, welche Art der derivativen Ableitung der 
Kapitalflussrechnungen anzuwenden ist. Es gibt grundsätzlich zwei Wege
zum Ziel. Diese werden in „Haufe Finance Office Professional Online“ 
recht gut beschrieben. In den Kapiteln 1.4.2 respektive 1.4.3, zum Thema
Kapitalflussrechnung/Casflow Statement werden die zwei verschiedenen
Arten der derivativen Ableitung ausführlich und zutreffend erläutert. 
Während sich Kapitel 1.4.2 mit dem Top-down-Konzept beschäftigt, 
beschreibt Kapitel 1.4.3 das Bottom-up-Konzept.

Beim genauen Hinschauen wird uns recht schnell klar, dass uns Konsoli-
dierern das Top-down-Konzept sehr entgegenkommt. Denn beim Bottom-
up-Konzept geht es darum, die Einzelkapitalflussrechnungen – voraus- 
gesetzt in gleichem Gliederungsschema erstellt – zu einer „Summen-
Kapitalflussrechnung“ zu addieren und diese zu konsolidieren. Wer kann
das und wer möchte das schon? Dagegen bringt das Top-down-Konzept 
nur drei Themen mit, die wir als erprobte Konsolidierer routinemäßig be-
handeln können: Währungsumrechnung, Änderung Konsolidierungskreis
und, so Haufe, Periodenverschobene Ergebnisübernahmen.

Ein Déjà-vu? Ja. Das ist unser Dilemma gewesen. Die Währungsumrech-
nung stellte für uns eine schier unlösbare Herausforderung dar. Sobald 
unsere Wirtschaftsprüfer sich mit dem Thema näher beschäftigen, erfasst
uns die angesprochene unendliche Schleife und lässt uns nicht mehr los.
Denn unserem guten Willen, das Zusammenspiel aller aus der Währungs-
umrechnung resultierenden und nicht zahlungswirksamen Transaktionen 
zu erklären, stellt sich eine große Menge an Bewegungen entgegen, die 
unsere Bemühungen oft zunichte macht. 
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Allerdings kommen wir jetzt aus einer anderen Richtung. Dadurch, dass
wir uns bewusst für das Top-down-Konzept entschieden haben, reduziert
sich das Thema Währungsumrechnung auf ein Minimum. Bei der Anwen-
dung dieser anerkannten Methode entstehen die Währungsdifferenzen 
nur im Bereich der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. So 
erleichtert uns ein einfacher Handgriff das Leben ungemein. Die Debatten 
um die Umrechnung der Zahlungsströme in Fremdwährungen zum Devisen-
kassamittelkurs am jeweiligen Transaktionstag oder um die vermeintliche
Vereinfachung durch die Umrechnung zum Durchschnittskurs der jewei-
ligen Periode, die jedoch eine gesonderte Behandlung der wesentlichen 
Geschäftsvorfälle bedingt, verebben. 

Adieu ihr Stunden der Verzweiflung im Jahresabschluss! Es bleiben nur
noch drei Herausforderungen, die wir ohne weiteres meistern können. 
Das Thema Veränderungen im Konsolidierungskreis haben wir bereits 
ausführlich behandelt. Das Thema periodenverschobene Ergebnisüber-
nahmen wird in IDL.KONSIS vollumfänglich und periodengerecht ver-
arbeitet.

Für den weiteren Schritt sezieren wir die Bilanz mit dem Ziel, die aus 
der Währungsumrechnung resultierenden Bestandteile einzugrenzen. 

In IDL.KONSIS 
stehen uns dafür 

die Spiegelreports 
zur Verfügung. 

Eine weitere 
Möglichkeit bietet uns 

das Menü KONBEW. 
Hier exemplarisch 

ein Auszug aus dem 
IDL-Demomandant.
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Hier werden uns alle Bewegungen pro Gesellschaft, Konto und Spiegel 
angezeigt. Daraus können die Bewegungen, die aus der Währungsumrech-
nung resultieren, selektiert werden. Diesen Teil der Bewegungsbilanz lösen
wir vollständig aus der Kapitalflussrechnung ab und teilen wie folgt auf: 

          •   zahlungsunwirksame Veränderung des Finanzmittelfonds und 
          •   sonstige zahlungsunwirksame Bewegungen aus der Währungs-
               umrechnung

Die zahlungsunwirksame Veränderung des Finanzmittelfonds ist in unserem
Beispiel in der Zeile 28410 Guthaben bei Kreditinstituten abzulesen und be-
trägt € 2.818,47. Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen: 

Diese zahlungsunwirksame Bewegung der liquiden Mittel weisen wir 
in der entsprechenden Position, außerhalb der zahlungswirksamen 
Veränderung des Finanzmittelfonds aus. Hier ein Vorschlag aus unserem
IDL-Demomandant:

Last but not least folgen die sonstigen zahlungsunwirksamen Bewegungen,
die aus der Währungsumrechnung resultieren. Diese restlichen Bewegun-
gen teilen wir weiter auf. Bei der Umrechnung des Jahresüberschusses 
(Jahresfehlbetrages) zum Periodendurchschnittskurs entsteht, im Vergleich
zur Umrechnung dieser zum Stichtagkurs, eine Differenz. Natürlich spielen
hier auch andere Einflüsse eine Rolle, wie z. B. die Umrechnung der Ab-
schreibung in der Bilanz zum Periodendurchschnittskurs oder die histo-
rische Umrechnung des Anteilsbesitzes, allerdings würde das hier den 
Rahmen sprengen. Wir können das zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich
behandeln. Heute widmen wir unsere Zeit der Zuordnung dieser Bewegun-
gen in der Kapitalflussrechnung. Denn ohne eine Zuordnung würde unsere 
Kapitalflussrechnung in IDL.KONSIS nicht aufgehen, in dem Sinne, dass 
die Summe der abgeleiteten Cashflows nicht der Veränderung des Finanz-
mittelfonds zur Vorperiode entsprechen würde. 

Dieser Teil der restlichen Bewegungen – der aus der Umrechnung der GuV
zum Periodendurchschnittskurs entstanden ist – stellt, neben der Abschrei-
bung und der Veränderung der Rückstellungen, einen nicht zahlungswirk-
samen Erfolgsanteil dar. Und wie bei den Abschreibungen und den Verän-
derungen der Rückstellungen ist das Periodenergebnis um den Betrag zu 
bereinigen. Da wir in der Kapitalflussrechnung die Geldströme betrachten, 
ist diese Vorgehensweise nur konsequent. Denn bezahlt wird die Schuld
und nicht der Erfolgsanteil. Im Grunde genommen ist dieser Ausweis ein
aktives Herausfiltern von Währungseffekten aus der Kapitalflussrechnung. 

Weitere Bewegungen aus der Währungsumrechnung müssen und dürfen
nicht in der Kapitalflussrechnung berücksichtigt werden. Die übrig ge-
bliebenen Bewegungen, die in IDL.KONSIS auf Buchungsschlüsseln und 
Spiegelspalten organisiert werden, können weggelassen werden. Durch 
das Weglassen dieser übrigen Bewegungen, die die Währungsumrechnung
betreffen, haben wir ein passives Herausfiltern bewerkstelligt. Der not-
wendige Ausweis im Bereich des Finanzmittelfonds ist aktiv durch Zuord-
nung der entsprechenden Buchungsschlüssel bzw. Spiegelspalten realisiert
worden. 
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Ohne Zuordnung geht's nicht auf

Aus dem Vorjahr vorgetragenes Guthaben bei Kreditinstitute                       30.000,00
                                                                                                                   

Umrechnung zum Vorjahreskurs                                           1,202700         24.943,88
Umrechnung zum Kurs der Berichsperiode                            1,080600         27.762,35
Zahlungsunwirksame Veränderung des Finanzmittelfonds                          2.818,47
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Jetzt ist alles so wie es sein sollte:

          •   Die zahlungsunwirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 
               ist jetzt, durch das Zuordnen der entsprechenden Buchungs-
               schlüssel/Spiegelspalte, zutreffend ausgewiesen.
          •   Das Periodenergebnis ist um nicht zahlungswirksame 
               Komponenten korrigiert: aktive Korrektur der Währungs-
               differenz PDK/SK.
          •   Die gesamte Kapitalflussrechnung, über alle drei Bereiche, 
               ist jetzt frei von Einflüssen aus der Währungsumrechnung: 
               Weglassen aller Buchungsschlüssel/Spiegelspalten, die aus 
               der Währungsumrechnung resultieren.

An diesem Punkt angekommen bietet sich an, die endgültigen Änderun-
gen des IASB vom 29. Januar 2016 an IAS 7 zu besprechen. Diese Ände-
rungen gelten erst für das Geschäftsjahr 2017. Vergleichszahlen werden
nicht verlangt. Diese Änderungen bestehen aus Erläuterungspflichten 
zu den nicht zahlungswirksamen Transaktionen, die wir – wie soeben 
lokalisiert – aus unserer Kapitalflussrechnung konsequent herausfiltern.
Ergo: Weder zum Jahresabschluss 2016 noch später gibt es Änderungen
an der Systematik bei der Erstellung der Kapitalflussrechnung.

Viel Erfolg!

IDL-Checklisten 
kostenfrei holen!

Was muss eine 
Konsolidierungssoftware leisten?

In sieben Schritten zum 
Kommunalen Gesamtabschluss. 

Was eine Konsolidierungssoftware
leisten muss!

Die Fragen dieser Checkliste sollen Ihnen als Orientierung dienen und einen Überblick über notwen-
dige und sinnvolle Funktionalitäten einer Konsolidierungssoftware geben. Gerne können Sie die Fragen
auch zur Einordnung und Bewertung des Leistungsumfangs des von Ihnen bereits eingesetzten oder
in den Auswahlprozess einbezogenen Softwaretools nutzen. Die Liste erhebt dabei keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, nicht alle Fragen müssen dringend mit Ja beantwortet werden. Der benötigte
Leistungsumfang des Tools kann durch Ihre individuelle Ausgangslage oder das von Ihnen gewünschte
Anforderungsprofil noch detaillierter heruntergebrochen oder um weitere Fragen ergänzt werden. 

                        Folgende thematischen Punkte führen Sie durch die Checkliste: 
                        1.   Einsatzbereiche 
                        2.   Generelle Anforderungen
                        3.   Stammdatenmanagement 
                        4.   Datenmeldung und -validierung
                        5.   Funktionsumfang Konsolidierung
                        6.   Auswertungen und Berichtswesen
                        7.   Prozessunterstützung und Anwendungskomfort
                        8.   Prüfung und Compliance

Am Ende der Checkliste finden Sie zudem einen Exkurs mit Fragen, die sich nochmals explizit mit den
Anforderungen an die technologische Basis befassen.  

1. Einsatzbereiche 

                  � Handelt es sich um eine branchenübergreifende Lösung für alle Konzerngrößen?
                  � Lassen sich ein- oder auch mehrstufige legale Konzernabschlüsse abbilden? 
                  � Sind Management-Konsolidierungen möglich?
                  � Wird neben der IST-Konsolidierung auch die Durchführung von PLAN-Konsolidierungen 
                        und Simulationen ermöglicht?
                  � Ist die Konsolidierungssoftware in eine umfassende „Performance Management 
                        Lösung“ integrierbar?

2. Generelle Anforderungen

                  � Wird die Abbildung verschiedener Rechnungslegungsnormen (evtl. auch parallel) 
                        wie HGB, IFRS, US-GAAP, Swiss GAAP FER, UGB etc. unterstützt?
                  � Können „Branchenspezifika“ wie kommunale Vorschriften, RechKredV, RechVersV 
                        oder KBV Berücksichtigung finden?
                  � Ist die Mehrsprachigkeit des Systems inklusive der Unterstützung nicht-west-
                        europäischer Zeichensätze gegeben?
                  � Ist das System mehrbenutzerfähig mit frei wählbaren Standards auch im Hinblick auf 
                        individualisierbare Rollenkonzepte und Zugriffsrechte? 
                  � Ist die Software nach Prüfungsstandard IDW PS 880 testiert und wird die Software-
                        Bescheinigung in regelmäßigen Frequenzen erneuert?
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CHECKLISTE KONZERNKONSOLIDIERUNG 

In sieben Schritten zum ersten Gesamtabschluss (KGA)
Die Aufstellung eines kommunalen Gesamtabschlusses (KGA) kann sich je nach Kommune, der Anzahl

der einzubeziehenden Betriebe sowie der Komplexität in den Beteiligungsstrukturen als sehr fordern-

des und aufwändiges Unterfangen gestalten, handelt es sich doch dabei um ein fachlich anspruchs-

volles Thema, mit dem sich die Verantwortlichen nicht selten zum allerersten Mal und als „Konzern-

spitze“ in einer neuen Rolle auseinandersetzen. Wertvoll sind hier eine gute Vorbereitung, probate

Softwarewerkzeuge und Erfahrungen Dritter, von denen man profitieren kann. 
                        Die Checkliste soll Ihnen auf dem Weg zum KGA 

                        •   als Orientierungshilfe dienen
                        •   Denkanstöße geben                          •   Fragen beantworten wie:

                        •   Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

                        •   An was ist im Wesentlichen zu denken? 
                        •   Wie sollte man vorgehen? 

Am Ende der Checkliste finden Sie zudem einen Exkurs, der den Blick auf die Zukunft des KGA wirft

und mögliche Weiterentwicklungen und Potenziale aufzeigt.

1. Den Einstieg finden 
                  � Wie sehen die rechtlichen Rahmenbedingungen im betreffenden Bundesland aus?

������Besteht die generelle Verpflichtung zur Aufstellung eines KGA?

������•   Welche Organisationseinheiten/Aufgabenträger sind im sogenannten 

                            Konsolidierungskreis zu berücksichtigen?
������•   Greifen unter dem Aspekt „Wesentlichkeit“ Vereinfachungsmöglichkeiten?

                  � Was sind die Bestandteile des KGA? 
                  � Welche öffentlich zugänglichen Materialien zum Thema Gesamtabschluss können 

                        genutzt werden?

2. Die Ausgangslage analysieren                  � Wie stellt sich die Ressourcen-Situation dar?
                  � Gibt es Mitarbeiter/innen mit Fach-Know-how?

������•   In der Kernkommune?������•   In einer der Organisationseinheiten (z.B. bei einem Teilkonzern)?

                  � Können Erkenntnisse aus den bestehenden Berichtswegen gezogen werden 

                        (Beteiligungscontrolling)?                  � Welche „Lieferungs- und Leistungsbeziehungen“ gibt es zwischen den einzelnen 

                        Organisationseinheiten?                  � Wie sehen die Finanzkalender der einzelnen Organisationseinheiten aus, d.h. 

                        insbesondere: Wann liegen die Einzelabschlüsse geprüft vor?

                  � Wie ist es um die IT-Landschaft bestellt?
������•   In der Kernkommune?������•   In den Organisationseinheiten, d.h. den einzelnen Betrieben?
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CHECKLISTE KOMMUNALER GESAMTABSCHLUSS  

Folgende Checklisten stehen aktuell für Sie bereit:

Die Checklisten sollen Orientierungshilfe geben und dienen 
als Aufsatzpunkt für den Einstieg in die jeweilige Thematik. 
Einfach downloaden unter www.idl.eu/studien-whitepaper
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